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Description
Wandanschlag in deutscher, niederländischer und französischer Sprache
Herausgegeben vom General-Gouverneur des von Deutschland besetzten Belgiens, Freiherr
von Bissing, am 11. Oktober 1915 in Brüssel
"Verordnung betreffend Verwertung von Knochen und anderen tierischen Stoffen.
Art. I.
Rohe und gekochte Knochen, ferner Hörner und Füsse von Schlachttieren, die sich in
öffentlichen Schlachthäusern und Privatschlächtereien als Abfall ergeben, dürfen nicht
vernichtet oder beseitigt werden. Sie müssen zwecks einheitlicher Verwertung gesammelt
und an die von der Oelzentrale bestimmten Aufkäufer abgeliefert werden. Die Oelzentrale
setzt angemessene Preise fest, die bei der Ablieferung gezahlt werden.
Diese Bestimmungen finden auf Knochenschrot, Knochenmehl, Knochenfett und Knochenöl
entsprechende Anwendung.
Art. II.
Die in Belgien vorhandenen Bestände der in Art. I. genannten Stoffe sind der Oelzentrale bis
zum 1. November 1915 schriftlich anzuzeigen. Anzeigen von neu entfallenden oder nach
Belgien eingeführten Mengen sind innerhalb zwei Wochen nach dem Entfall oder der
Einfuhr zu erstatten.
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Bestände in der Hand desselben Besitzers, die 100
kg nicht übersteigen; die Bestände werden anzeigepflichtig, sobald sie sich auf über 100 kg
erhöhen. Der Nachweis der erfolgten Anzeige kann nur durch eine von der Oelzentrale
ausgestellte Bescheinigung erbracht werden.
Art. III.
Verpflichtet zu der in Art. II. vorgeschriebenen Anzeige sind:
1. der Eigentümer,
2. der Besitzer oder Lagerhalter,
3. jeder, der berechtigt ist, im eigenen oder fremden Interesse über die Ware zu verfügen.
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Die durch eine dieser Personen erfolgte Anzeige befreit die übrigen von ihrer
Anzeigepflicht.
Art. IV.
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung kann die Oelzentrale bewilligen.
Art. V.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu
5000 M und mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit einer dieser beiden Strafen
geahndet. Gleichzeitig ist auf Einziehung der nichtangezeigten Warenbestände zu erkennen.
Zuständig sind die Militärgerichte und Militärbehörden."

Basic data

Material/Technique: Papier, Tinte / Druck
Measurements: BxH: 66 x 87 cm

Events

Published When October 11, 1915
Who Moritz von Bissing (1844-1917)
Where City of Brussels

[Relationship
to location]

When

Who
Where Belgium

[Relation to
time]

When 1914-1918

Who
Where

Keywords
• Bone
• Military occupation
• Poster
• Verwertung
• World War I
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